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GeseTzGebunG

zollkodex-AnpAssunGsGesetz: 
JstG hinter lAnGem nAmen

eine große Koalition bedeutet zumeist, dass wichtige steuerliche 
Änderungen eher einen Konsens finden als bei anderen parla-
mentarischen Konstellationen. Das sieht man auch am Entwurf 
des „Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den 

Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften“. Dieser entwurf, der teils bereits als Jahressteu-
ergesetz 2015 bezeichnet wird, wurde am 24.09.2014 vom bun-
deskabinett beschlossen und wird wohl auch im Folgenden keine 
politischen Grundsatzdebatten auslösen.

Wenn nach den Lesungen im Bundestag im November und De-
zember eine einigung absehbar ist, werden wir detailliert über 
das Gesetz berichten. Zurzeit sind zum Beispiel Anpassungen
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 ● bei der besteuerung von Altersvorsorgebeiträgen,
 ● der Freigrenze bei betriebsveranstaltungen,
 ● der Definition einer erstausbildung sowie
 ● des Steuergeheimnisses bei Geldwäscheverdacht geplant.

zAhlunGsmorAl im Geschäftsverkehr: 
neue bedinGunGen für fristen beAchten
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um die zahl der Insolvenzen zu vermindern, die auf mangelnde 
Liquidität durch nichtbezahlte Verbindlichkeiten zurückzuführen 
sind, hat der Gesetzgeber die unternehmerische freiheit bei der 
vereinbarung von zahlungsfristen eingeschränkt. Betroffen 
sind nur Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen bzw. 
zwischen Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern.

 ● Bei Verträgen zwischen privaten unternehmen dürfen die 
Fristen maximal 60 tage betragen; sofern Überprüfungs- und 
Abnahmefristen relevant sind (z.B. bei Werkverträgen) nur 
30 Tage. eine abweichende Absprache ist nur möglich, wenn 
sie ausdrücklich getroffen wurde und nicht grob unbillig ist.

 ● Bei öffentlichen Auftraggebern ist in der Regel nur eine 
Zahlungsfrist von 30 tagen erlaubt. Eine abweichende Ab-
sprache ist nur dann wirksam, wenn sie ausdrücklich getroffen 
wurde und sachlich gerechtfertigt ist. Allerdings liegt die abso-
lute Höchstgrenze hier bei 60 Tagen.

Als fristbeginn gilt grundsätzlich der Empfang der Gegenleis-
tung. Geht dem Schuldner die Rechnung erst nach Erbringung 
der Gegenleistung zu, verschiebt sich dieser auf den zugang der 
Rechnung. schließlich kann sich der Fristbeginn auch auf einen 
späteren, vom Gläubiger benannten zeitpunkt verschieben. Die 
verzugszinsen, bisher waren es 8 %, können nun mit 9 % an-
gesetzt werden. Zusätzlich kann der mahnende Unternehmer bei 
zahlungsverzug pauschal 40 € entschädigung verlangen. Ver-
traglich ausschließen kann man diese Vorschriften nicht.

hinweis: Bestehende Vereinbarungen bleiben als solche 
weiterhin gültig. Nur für abweichende Bestimmungen zu den 
Zahlungsfristen gilt mindestens die Neuregelung.

unTeRneHmeR

AbGeltunGsteuersAtz Auch bei 
dArlehen unter AnGehöriGen

Der 25%ige Abgeltungsteuersatz darf nach dem einkommen-
steuergesetz nicht zur Anwendung kommen, wenn eine Kapi-
talgesellschaft bestimmte Kapitalerträge an einen Anteilseigner 
zahlt, der zu mindestens 10 % an jener beteiligt ist. Dies gilt auch, 
wenn der Gläubiger der Kapitalerträge eine dem Anteilseigner 
nahestehende Person ist. Letztere Variante hat der bundesfi-
nanzhof (BFH) in einem neuen Urteil erheblich eingeschränkt.

Im urteilsfall hatte eine Großmutter einer Gmbh ein festver-
zinsliches darlehen gewährt, an der ihre beiden enkel (zu je 
36 %) und ihre Tochter (zu 28 %) beteiligt waren. Die erhaltenen 
Zinsen sollte sie nach Auffassung des Finanzamtes mit ihrem 
(höheren) persönlichen steuersatz versteuern. eine ermäßigte 
25%ige besteuerung versagte das Amt, da es sich nach dessen 
Ansicht um nahestehende Personen handelte.

Der bFH sprach der Frau dagegen den günstigen Tarif zu und 
urteilte, dass die beteiligten personen keine einander nahe-
stehenden personen im Sinn der Ausschlussregelung sind. Von 
einem solchen näheverhältnis ist nur auszugehen, wenn

 ● eine beteiligte Person auf die andere einen beherrschenden 
einfluss ausüben kann,

 ● dieser einfluss durch einen Dritten auf beide beteiligten aus-
geübt werden kann,

 ● eine der Personen bei der Vereinbarung der Bedingungen 
imstande ist, einfluss auf die andere Person auszuüben, der 
außerhalb dieser Geschäftsbeziehung liegt, oder

 ● eine der Personen ein eigenes wirtschaftliches Interesse dar-
an hat, dass die andere Person einkünfte erzielt.

Der BFH sah im Urteilsfall keine dieser Varianten als erfüllt an.

hinweis: Allein die Tatsache, dass Gläubiger und Anteils-
eigner aus der gleichen Familie stammen, führt also nicht 
dazu, dass es sich um „nahestehende Personen“ im einkom-
mensteuerlichen Sinn handelt. Demnach können auch Dar-
lehensverhältnisse unter Angehörigen zu einer ermäßigten 
25%igen besteuerung der Kapitalerträge führen.

umsAtzsteuer: Wenn dAs 
leAsinGGut verschWindet

Läuft ein leasingvertrag aus, gibt der Leasingnehmer den ge-
mieteten Gegenstand zurück. Das ist der Normalfall. Ärgerlich 
wird es für ein Leasingunternehmen, wenn der vermietete Ge-
genstand nicht zurückgegeben wird.
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In einem Fall aus Rumänien, über den kürzlich der europäische 
Gerichtshof (euGH) zu entscheiden hatte, verleaste eine Gesell-
schaft Fahrzeuge. einige Kunden zahlten die Raten nicht, so dass 
das Unternehmen ihre Verträge vorzeitig kündigte. In diesem 
Fall waren die Leasingnehmer verpflichtet, die Fahrzeuge inner-
halb von drei Tagen zurückzugeben. Da manche aber auch die 
rückgabe verweigerten, leitete die Gesellschaft Verfahren zur 
Wiedererlangung der Leasinggegenstände gegen sie ein. Einige 
Fahrzeuge konnten jedoch nicht einmal so wiedererlangt werden.

Nachdem die Zahlungen aus den gekündigten Verträgen ausblie-
ben, stellte die Leasinggesellschaft keine Rechnungen mehr aus 
und vereinnahmte insoweit auch keine mehrwertsteuer mehr. Die 
Finanzverwaltung wollte die nichtzurückgegebenen Fahrzeuge 
dennoch umsatzversteuern.

Das mehrwertsteuerrecht sieht bei der unentgeltlichen Überlas-
sung von Gegenständen an einen Dritten zwar vor, die zuwen-
dung der umsatzsteuer zu unterwerfen. Dies gilt jedoch nicht 
ausnahmslos. Vor allem dann nicht, wenn der euGH - wie im 
Streitfall - keine unentgeltliche zuwendung der Automobile an 
den Endverbraucher sieht. Da die Fahrzeuge im Rahmen eines 
entgeltlichen Leasingvertrags überlassen wurden, liegt auch kei-
ne unternehmensfremde verwendung vor. Somit muss das 
Unternehmen die Fahrzeuge nicht versteuern. 

hinweis: Die vorgestellte Sachlage ist vergleichbar mit ei-
nem Diebstahl aus dem Unternehmen. Auch in diesem Fall 
fällt keine umsatzsteuer an, da der unternehmer das Die-
besgut nicht willentlich überlassen hat.

Grundbesitzende personenGesellschAft: 
AbspAltunG löst GrunderWerbsteuer Aus

Wenn Sie Gesellschaftsstrukturen verändern und dabei Perso-
nengesellschaften mit Grundbesitz im spiel sind, sollten sie im 
Vorhinein unbedingt auch die grunderwerbsteuerlichen Folgen 
des Umbaus prüfen. Wer diesen steuerlichen Bereich komplett 
ausblendet, läuft Gefahr, dass der gehaltene Grundbesitz später 
einem erheblichen Steuerzugriff unterliegt.

zu beachten ist insbesondere, dass das Grunderwerbsteuer-
gesetz (GrEStG) eine Änderung im Gesellschafterbestand von 
grundbesitzenden Personengesellschaften als (fiktiven) er-
werbsvorgang ansieht, sofern innerhalb von fünf Jahren min-
destens 95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue 
Gesellschafter übergehen.

einen solchen Fall hat der bundesfinanzhof (bFH) jüngst bei 
folgender Umstrukturierung angenommen: Am Vermögen einer 
grundbesitzenden GmbH & Co. KG (KG 1) war (im Innenver-
hältnis) nur ihre einzige Kommanditistin (GmbH 1) beteiligt, die 

zudem das Stammkapital der Komplementärin (GmbH 2) hielt. 
Alleiniger Gesellschafter der GmbH 1 war Herr A. Im Jahr 2005 
übertrug die GmbH 1 einen Teilbetrieb durch Abspaltung auf eine 
neu gegründete GmbH & Co. KG (KG 2), wobei insbesondere die 
gehaltenen Beteiligungen an der KG 1 und der GmbH 2 übergin-
gen. Auch auf Seiten des Erwerbers trat Herr A auf - und zwar als 
einziger Kommanditist der KG 2, dessen Komplementärin eben-
falls die GmbH 2 war (ohne Beteiligung am Vermögen).

Der bFH entschied, dass durch den Übergang der Kommanditbe-
teiligung der GmbH 1 auf die KG 2 ein fiktiver Erwerbsvorgang 
ausgelöst worden war, so dass Grunderwerbsteuer anfiel. un-
erheblich war, dass Herr A sowohl alleiniger Gesellschafter der 
GmbH 1 als auch alleiniger Kommanditist der KG 2 war.

zwar sieht das GrestG vor, die steuer nicht zu erheben, soweit 
Gesellschafter der (fiktiv) übertragenden auch an der (fiktiv) auf-
nehmenden Personengesellschaft beteiligt bleiben, diesen „not-
ausstieg“ hielt der bFH im urteilsfall jedoch wegen fehlender 
Gesellschafteridentität nicht für anwendbar.

hinweis: Der beschriebene Fall zeigt, wie komplex gesell-
schaftsrechtliche Umstrukturierungen mitunter sind und wie 
schwierig es sein kann, ihre grunderwerbsteuerlichen Fol-
gen abzusehen. In solchen Fällen ist es daher unbedingt rat-
sam, frühzeitig steuerfachkundigen Rat einzuholen.

GmbH-GesCHÄFTsFÜHReR

GeWorbener Geschäftsführer muss 
verbilliGte Anteile versteuern
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Wer qualifiziertes Personal für seinen betrieb sucht, muss meist 
mit finanziellen Anreizen werben. Gefragte Führungskräfte las-
sen sich häufig insbesondere durch das Anbieten von Firmenan-
teilen anlocken. Diesen Weg ist kürzlich auch ein Unternehmer 
gegangen, der einen selbständig tätigen Kommunikations- und 
motivationstrainer als Geschäftsführer für seine GmbH gewin-
nen wollte. er übertrug ihm 50 % der GmbH-Anteile zu einem 
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Kaufpreis von 73.000 €, weil er hoffte, ihn so langfristig an sein 
Unternehmen binden zu können. Im Zuge einer Betriebsprüfung 
ermittelte das Finanzamt den damaligen tatsächlichen Wert der 
übertragenen Gesellschaftsanteile jedoch auf 550.000 €. Die Dif-
ferenz zum tatsächlich gezahlten Kaufpreis setzte es im Einkom-
mensteuerbescheid des Trainers als nachträgliche gewerbliche 
einkünfte aus der Trainertätigkeit an.

Der bundesfinanzhof (bFH) entschied jetzt, dass das Amt den 
Vorteil zu Recht besteuert hatte - jedoch keine gewerblichen 
einkünfte vorlagen, sondern einkünfte aus nichtselbständi-
ger Arbeit. Die Bundesrichter schlossen sich der Argumentati-
on der Vorinstanz an, die sich im Wesentlichen darauf gestützt 
hatte, dass die Anteile nach dem bekunden des unternehmens-
gründers für die zukünftige tätigkeit im dienste der Gmbh 
gewährt worden waren. Hieraus folgerte das Gericht, dass der 
Vorteil eine vorabvergütung für zukünftig zu leistende Dienste 
in der GmbH war.

unerheblich war für den bFH, dass die beteiligten nicht den zu-
sammenhang mit dem beschäftigungsverhältnis, sondern die po-
sitive Entwicklung der Firma und die Wertsteigerung der Anteile 
im Blick hatten. Auf subjektive einschätzungen der beteilig-
ten kommt es nicht an.

hinweis: Auch verfahrensrechtlich war es noch möglich, 
den Vorteil nachträglich als Arbeitslohn des Trainers anzu-
setzen, da sein einkommensteuerbescheid aufgrund neuer 
Tatsachen geändert werden konnte.

kirchensteuer Auf AbGeltunGsteuer: 
kApitAlGesellschAften müssen 
sich beim bzst Anmelden

Durch die Einführung der Abgeltungsteuer wurde die Besteue-
rung von Kapitaleinkünften weitreichend erneuert. seit 2009 
waren alle steuerpflichtigen aufgefordert, den banken ihre Kon-
fession mitzuteilen oder den Einbehalt der Kirchensteuer bei 
der Abgabe ihrer Einkommensteuererklärung zu beantragen. 
Allerdings hat dieses Prozedere zu hohen Ausfällen bei der Kir-
chensteuer geführt, da zahlreiche Kapitalanleger diese Weisung 
schlichtweg ignoriert haben.

Zur Verbesserung des Verfahrens wurde nun eine zentrale kon-
fessionsdatenbank installiert, mit der ab 2015 sichergestellt 
werden soll, dass bei kapitalertragsteuerpflichtigen Vorgängen 
neben dem Solidaritätszuschlag auch gleich die richtige Kirchen-
steuer einbehalten wird. Diese Umstellung betrifft aber nicht nur 
Banken und Versicherungen; auch Kapitalgesellschaften müs-
sen fortan bei Ausschüttungen sofort die Kirchensteuer einbehal-
ten. Die Datenbank wird beim bundeszentralamt für steuern 
(BZSt) geführt. Betroffene Kapitalgesellschaften müssen sich 

dort zur Teilnahme am neuen Verfahren bis zum 31.08.2014 re-
gistrieren lassen, um die Kirchensteuerabzugsmerkmale abru-
fen zu können.

hinweis: Weitere Informationen rund um das neue Ver-
fahren finden sie auf der Internetseite des bzst unter dem 
Suchbegriff „Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer“.

dArlehensverzicht durch GesellschAfter: 
beGünstiGter sAnierunGsGeWinn?

Soll ein Unternehmen durch einen Schuldenerlass gerettet 
werden, würden die regulären steuerlichen Folgen dieser maß-
nahme die Sanierungsbemühungen schnell untergraben. Denn 
hierdurch entsteht ein Gewinn (Erhöhung des Betriebsvermö-
gens), der grundsätzlich der besteuerung unterliegt. Damit ein 
erdrückender Steuerzugriff die Sanierung nicht sofort wieder zu-
nichtemacht, dürfen diese Gewinne nach dem sogenannten sa-
nierungserlass des bundesfinanzministeriums unter bestimmten 
Voraussetzungen unbesteuert bleiben.

Nach einem aktuellen Erlass des Finanzministeriums Schleswig-
Holstein (Finmin) führt der darlehensverzicht eines Gmbh-
Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft aber nur dann 
zu einem begünstigten sanierungsgewinn, wenn er eigenbe-
trieblich und nicht gesellschaftsrechtlich veranlasst ist.

hinweis: Eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung liegt 
vor, wenn das Darlehen als Finanzplandarlehen ausgereicht 
- also von den Gesellschaftern zur Finanzierung des Unter-
nehmens (finanzplanmäßig) - gewährt worden ist.

nach Weisung des Finmin können aber auch Gewinne aus 
dem verzicht auf finanzplandarlehen steuerbegünstigt sein, 
wenn nicht nur der Gesellschafter, sondern auch unbeteiligte 
Dritte auf gewährte Darlehen verzichten oder anderweitig zur 
Sanierung beitragen. Denn bei diesem sogenannten Gläubiger-
akkord handelt der Gesellschafter mit seinem Darlehensverzicht 
wie ein fremder Dritter und somit aus betrieblicher Veranlassung. 
Dies führt dazu, dass auf alle Darlehensformen - somit auch auf 
Finanzplandarlehen - die begünstigenden Regelungen für Sanie-
rungsgewinne angewandt werden können.

Hat ein Gesellschafter im Zuge eines Gläubigerakkords auf 
sein Darlehen verzichtet und das Finanzamt einen begünstig-
ten sanierungsgewinn angenommen, können bei einer späte-
ren Veräußerung oder Auflösung der Gesellschaft gleichwohl 
nachträgliche Anschaffungskosten der Gesellschaftsanteile 
angenommen werden, die bei der berechnung des Veräuße-
rungsgewinns zu berücksichtigen sind.
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ARbeITGebeR unD ARbeITneHmeR

AbfindunGen: 14%iGe teilzAhlunG 
verhindert ermässiGte besteuerunG
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Verliert ein Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz und erhält er von 
seinem Arbeitgeber eine Abfindung, unterliegt diese zahlung im 
Regelfall einem ermäßigten einkommensteuersatz.

hinweis: Diese Vergünstigung soll Progressionsnachteile 
abmildern, die ein entschädigungsbedingt erhöhtes einkom-
men bei regulärer Besteuerung auslösen würde. Diesem 
zweck entsprechend darf der ermäßigte steuersatz aber nur 
zum zuge kommen, wenn die Abfindung beim Arbeitneh-
mer tatsächlich zur Zusammenballung von Einkünften führt. 
steuerlich brisant ist es daher, wenn eine Abfindung über 
mehrere Jahre verteilt wird. Dann lehnen die Finanzämter 
eine zusammenballung häufig ab und unterwerfen die zah-
lung dem regulären Steuersatz.

nach einem urteil des bundesfinanzhofs (bFH) aus 2009 ist die 
Anwendung des ermäßigten steuersatzes allerdings noch ge-
rechtfertigt, wenn von der gesamten Abfindung nur eine geringe 
Teilleistung (im urteilsfall: 1,29 % der Hauptleistung) in einem an-
deren Jahr ausgezahlt wird. Das bundesfinanzministerium (bmF) 
hat diese Rechtsprechung 2011 aufgegriffen und die Finanzäm-
ter angewiesen, eine ermäßigte besteuerung noch bei teilleis-
tungen von bis zu 5 % der hauptleistung zu gewähren.

In einer neuen entscheidung hat der bFH erklärt, dass die be-
günstigung bei einer abweichend ausgezahlten Teilleistung von 
14,4 % nicht mehr zu gewähren ist. Im urteilsfall hatte eine Indus-
triekauffrau infolge ihres Arbeitsplatzverlustes eine Teilzahlung 
von 5.970 € in 2007 und eine über 41.453 € in 2008 erhalten. 
sie beanspruchte die ermäßigte besteuerung und argumentierte, 
dass der erste Teilbetrag als eigenständige Abfindung zu wer-
ten sei, da er für die Rücknahme ihrer Kündigungsschutzklage 
und den vorzeitigen Wechsel in eine Transfergesellschaft gezahlt 
worden war. Der bFH erklärte jedoch, dass beide Teilbeträge 

eine einheitliche Abfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes 
bildeten, die wegen der gestreckten Auszahlung zu keiner zu-
sammenballung von einkünften führten. Nach Auffassung der 
bundesrichter sind Teilleistungen über 10 % der Hauptleistung 
nach allgemeinem Verständnis nicht mehr geringfügig.

hinweis: Damit beim Arbeitnehmer möglichst viel Netto an-
kommt, sollten die Parteien eine Auszahlung in einem ein-
zigen Jahr anstreben. Wer unbedingt Teilleistungen verein-
baren will, sollte zumindest sicherstellen, dass die vom bmF 
aufgestellte Quote von 5 % nicht überschritten wird.

HAusbesITzeR

letztWilliGe zuWendunG eines 
Wohnrechts ist nicht beGünstiGt

Selbstgenutzte Familienheime können im deutschen Erbschaft-
steuerrecht steuerfrei vermacht werden, wovon sowohl ehegat-
ten als auch Kinder des erblassers profitieren. ein neues urteil 
des bundesfinanzhofs (bFH) hat kürzlich die Grenzen der steu-
erbefreiung aufgezeigt.

Im urteilsfall hatte ein ehemann nach seinem Tod seine Frau 
und zwei Kinder hinterlassen. Zu seinem Nachlass gehörte ein 
zweifamilienhaus, das nach den testamentarischen Verfügungen 
jeweils zur Hälfte an die beiden Kinder übertragen wurde. Die 
ehefrau, die eine Wohnung des Hauses bislang gemeinsam mit 
ihrem mann bewohnt hatte, erhielt daran ein unentgeltliches le-
benslanges Wohnungs- und mitbenutzungsrecht. Das Finanzamt 
bezog den Kapitalwert dieses Rechts in den erbschaftsteuer-
pflichtigen erwerb der Frau ein, so dass sich die erbschaftsteuer 
entsprechend erhöhte. es vertrat den standpunkt, dass die steu-
erbefreiung für familienheime auf den erwerb von bloßen 
Wohnungsrechten nicht anwendbar sei.

Der bFH bestätigte diese entscheidung und urteilte, dass ein 
steuerfreier erwerb eines Familienheims nur vorliegt, wenn 
der länger lebende Ehegatte endgültig zivilrechtliches (mit-)
eigentum an der selbstgenutzten immobilie erwirbt. Nicht 
begünstigt ist demgegenüber die letztwillige Zuwendung eines 
dinglichen Wohnrechts wie im Urteilsfall. Eine dahingehende 
Öffnung der Steuerbefreiung ist nach Auffassung des BFH we-
der nach dem Gesetzeszweck noch aus verfassungsrechtlichen 
Gründen geboten.

hinweis: zu beachten ist, dass überlebenden ehegatten 
ungeachtet der Steuerbefreiung für selbstgenutzte Famili-
enheime ein regulärer erbschaftsteuerlicher Freibetrag von 
500.000 € zusteht, so dass durchschnittliche einfamilien-
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häuser in den meisten Erbfällen ohnehin abgedeckt sind. Bei 
größeren erbschaften ist es hingegen äußerst bedeutsam, 
ob die Steuerbefreiung für Familienheime beansprucht wer-
den kann, da hiervon schnell eine fünfstellige mehrsteuer 
abhängt. Aus steuerlichen Gründen sollte daher überdacht 
werden, ob das eigentum direkt den Kindern übertragen wird 
oder doch erst an den überlebenden Ehegatten geht.

entschädiGunG: vermietunGseinkünfte 
durch deich Auf dem Grundstück
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Die Aufgabe der Hochwasserschutzbehörde ist es unter ande-
rem, Deichanlagen zu errichten und zu unterhalten. zu diesem 
Zweck kann die Behörde gegen den Willen der Eigentümer der 
benötigten Grundstücke handeln und sie im Zweifel sogar ent-
eignen lassen. Als Grundstückseigentümer in einem Hochwas-
serschutzgebiet ist man allerdings zumeist schon aus Eigennutz 
daran interessiert, vor Überschwemmungen geschützt zu sein. 
und man sollte auch wissen, wie die entschädigungszahlung in 
solchen Fällen steuerlich behandelt wird.

Darüber musste kürzlich das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
(FG) urteilen. Hier hatte sich ein Grundstückseigentümer auf eine 

einmalige entschädigungszahlung durch die Behörde einge-
lassen, damit diese eine deichanlage auf seinem Grundstück 
errichten und unbefristet unterhalten konnte. Nach Auffas-
sung des FG stellte die Zahlung steuerpflichtige Einkünfte aus 
vermietung und verpachtung dar. Die im Hintergrund lauern-
de Gefahr einer möglichen enteignung, die einmaligkeit und die 
Höhe der Zahlung spielten nur eine untergeordnete Rolle.

Die einzig relevante Frage, die sich den Richtern stellte, war 
die, ob in diesem Fall eine enteignung stattgefunden hatte oder 
ob eine nutzung durch den Grundstückseigentümer noch 
möglich war. Im Detail war der Hochwasserschutzbehörde ne-
ben dem Recht zur Errichtung der Deichanlage nämlich nur eine 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit zur Unterhaltung dersel-
ben eingeräumt worden. Der Eigentümer konnte das Grundstück 
trotzdem nutzen: Er konnte den Bau eines Radwegs verhindern 
und der Öffentlichkeit den Zutritt zum Grundstück verweigern. 
Kurzum: er konnte die Rechte eines eigentümers weiterhin größ-
tenteils ausüben. Anders hätte das FG nur dann geurteilt, wenn 
diese Rechte wesentlich mehr beschränkt worden wären.

Als Vergleich haben die Richter diverse urteile des bundesfi-
nanzhofs (BFH) über zwangsweise einzuräumende Grunddienst-
barkeiten im Zusammenhang mit der Errichtung von Hochspan-
nungsleitungen herangezogen. Deswegen haben sie auch die 
Revision zugelassen. möglicherweise entscheidet der bFH im 
Fall von Hochwasserschutz ja anders.

hinweis: Ob der Fall tatsächlich vor dem bFH landet, ist der-
zeit noch offen. Sollten Sie als Besitzer eines Grundstücks 
im Hochwasserschutzgebiet vom Deichbau betroffen sein, 
lassen sie es uns wissen. beim Verkauf eines Teilgrund-
stücks fallen möglicherweise keine Steuern an.

zAhlunGstermine steuern und soziAlversicherunG

(*) Letzter Tag der zahlungsschonfrist, nicht für bar- und scheckzahler. zahlungen mit scheck sind erst drei Tage nach dessen eingang bewirkt.

10.11.2014 (13.11.2014*)
• Umsatzsteuer

(monatszahler)

• Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt
(monatszahler)

17.11.2014 (20.11.2014*)
• Gewerbesteuer

• Grundsteuer

26.11.2014
• Sozialversicherungsbeiträge

november 2014

mo Di mi Do Fr Sa So

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

- 6 -

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung 
kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den be-
handelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt.

11/2014


